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Schutzkonzept für den Kursbetrieb ab 3. August 2020 
 
Dieses Schutzkonzept stellt sicher, dass im Kursbetrieb die Vorgaben des  
BAG zum Schutz von allen Beteiligten eingehalten werden. Angelehnt an die  
Schutzkonzepte des Schweizer Schwimmlehrerverbandes, swimsports.ch und 
der Anlagebetreibern sowie den Rahmenvorgaben von Swiss Olympic werden 
folgende Massnahmen definiert: 
 

1.  Symptomfrei in den Kurs 

• Ausschliesslich gesunde und symptomfreie Personen dürfen am Kurs teilnehmen. 
• Personen mit Symptomen bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Selbstisolation und klären 

mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 
• Personen mit Symptomen melden sich bei den Wasser Piraten, damit die Teilnehmenden des 

Kurses sowie die Kursleitung informiert werden können (Contact Tracing). 
 

2. Abstand halten 

• Abstand von 1.5 m wann immer möglich einhalten.  
• Die Kursleitung plant die Übungs- und Trainingseinheiten so, dass der Abstand möglichst 

immer gewährleistet werden kann. Wo nötig ist der Körperkontakt im eigentlichen 
Kursbetrieb gemäss den Empfehlungen von swimsports.ch wieder zulässig. 
 

3. Einhaltung Hygieneregeln des BAG 

• Hände vor und nach dem Kurs gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren. 
• Auf Händeschütteln und ähnliches wird verzichtet. 
• Wenn möglich zu Hause umkleiden und duschen. 
• Hilfsmittel für den Unterricht werden vor jedem Neugebrauch kurz im Chlorwasser getaucht. 
• Falls eine Person während dem Kurs niesen oder husten muss, empfehlen wir nahen 

Personen kurz im Chlorwasser abzutauchen. 
 

4. Präsenzlisten führen (Contact Tracing) 

• Die Wasser Piraten führen pro Kurs eine Anwesenheitsliste, welche durch die Kursleiterinnen 
stets vollständig und korrekt nachgeführt werden (Contact Tracing). 

• Die Anwesenheitslisten werden nach Kursabschluss umgehend an die zuständige Person der 
Wasser Piraten weitergeleitet. 

• Die Kurse werden über die gesamte Dauer des Kurses soweit möglich  
beständig geführt. 

• Sollte es zu einer Ansteckung kommen, so müssen die Wasser Piraten  
umgehend informiert werden. 
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5. Bezeichnung zuständiger Personen 

• Die Kursleitung vor Ort ist während dem Unterricht zuständig für die 
Einhaltung der Schutzmassnahmen. Sie erinnert die Teilnehmenden  
während dem Kurs bei Bedarf an das Einhalten der Schutzmassnahmen 
und leitet Kinder entsprechend an. 

• Die Kursleitung klärt die Kunden vor dem Kurs über die Schutz- 
massnahmen auf. 

• Die Covid-19-Beauftragten bei den Wasser Piraten sind Michela Zarriello 
und Nadia Peter. Sie können über die Corona-Hotline Tel. 079 892 23 80 
oder info@wasser-piraten.ch erreicht werden. 

 
 

6.  Besondere Bestimmungen 

• Die Wasser Piraten halten sich an die Schutzbestimmungen des jeweiligen Bades. 
• Die Wasser Piraten passen die Gruppengrössen jeweils an die Kapazitätszahl des Bades und 

an die aktuell geltenden Regeln an. 
• Das Schutzkonzept ist auf der Homepage www.wasser-piraten.ch abrufbar. 

 

 
Erstellt am 31.07.2020 durch Nadia Peter 
Inhaberin Wasser Piraten GmbH 


